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Richter, Recht und Sprache 

Richterliche Spracharbeit 

Juristen haben es bei ihrer Arbeit mit Bedeutungen zu tun. Sie treffen ihre Entschei-
dungen über Recht anhand von Lesarten einschlägiger Texte. Und die rechtfertigen 
die Auslegung, auf die sie sich mit ihrer Entscheidung festlegen, dadurch, dass diese 
deren Bedeutung und damit ihrem Gehalt an Recht entspricht. Mit der Bedeutung ist 
es aber so wie mit der Liebe. Versucht man sie zu fassen und sie sich begreiflich zu 
machen, so ist sie auch schon dahin. Genau das müssen Juristen erfahren, wenn sie 
ihre Entscheidungen durch die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke begründen wollen. 
Recht wird nicht durch eine unverbindliche Lektüre von Normtexten entschieden. Juris-
ten entscheiden Recht, indem sie sich auf eine bestimmte Lesart der dafür einschlägi-
gen Texte verlegen und diese als die jeweils allein ausschlaggebende und richtige 
durchsetzen. Um sich damit wiederum selbst ins Recht zu setzen, müssen Juristen 
ihre Entscheidung begründen. Und sie neigen dazu, dies durch den Verweis auf die 
Bedeutung der Normtexte zu tun, die keine andere als die von ihnen vorgenommene 
Auslegung zulasse, sie geradezu zwingend vorzeichne. Mit diesem Anspruch greifen 
die Juristen allerdings ins Leere. Die normativen Erwartungen, die Juristen für die Be-
gründung ihrer Entscheidungen gewöhnlich in die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke 
setzen, sind nicht einlösbar. 

In der Praxis entziehen sich die sprachlichen Bedingungen für juristische Entscheidun-
gen den Vorgaben der juristischen Bedeutungsspekulation. Das tatsächliche Vorgehen 
der Praxis ist viel komplexer als die einlinigen Konstruktionen der klassischen Lehre. 
Wenn man die Entscheidungssammlung eines beliebigen Gerichts betrachtet, dann 
fällt auf, dass den einzelnen Entscheidungen Leitsätze sei es vorangestellt, sei es in 
zentraler Position der Begründungstexte eingeschrieben sind. Unter diese Leitsätze, 
nicht etwa unter den Normtext selbst, wird der zu entscheidende Fall subsumiert. Zwar 
sind die Leitsätze ihrerseits mit dem Normtext verknüpft, aber nicht im Weg einer Sub-
sumtionslogik, sondern über die Standards einer bestimmten Argumentationskultur. 
Man müsste also bei realistischer Betrachtung sagen, dass der Normtext mit einer 
Vielzahl von Rechtsnormen verbunden wird und nicht etwa nur eine „enthält“. Wenn 
der Positivismus statt dessen eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Zeichen und 
Bedeutung, bzw. Gesetzestext und Rechtsnorm unterstellt, übersieht er nicht nur auf 
der rechtstheoretischen Ebene die Vielzahl von fallentscheidenden Leitsätzen. Viel-
mehr beachtet er auch auf der sprachtheoretischen Ebene nicht, dass man mit einer 
Textinterpretation nicht etwa die reine Bedeutung an die Stelle des Zeichens setzt, 
sondern nur eine Zeichenkette an die Stelle einer anderen. Sobald man die sprachthe-
oretisch/rechtsnormtheoretische Vorentscheidung als den blinden Fleck des Positivis-
mus einer Befragung unterzieht, fällt der gesicherte Ursprung weg, der die Kontinuität 
der dogmatischen Ableitungen und die Homogenität des juristischen Diskurses ge-
währleisten sollte. Es wird vielmehr deutlich, dass jede Entscheidung den Normtext 
einem neuen Kontext aufpfropft, welcher bei Erlass des Textes nicht vorhersehbar 
war. 
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Normtext und Bedeutung 

Die unvoreingenommene Analyse der juristischen Praxis ermöglicht eine realistische 
Einschätzung der sprachlichen Bedingungen juristischen Handelns. Dabei lässt sich 
das Scheitern des positivistischen Modells an den sprachlichen Bedingungen prakti-
scher Rechtsarbeit nicht länger über Mängel oder Unzulänglichkeiten der Sprache 
rechtfertigen. Vielmehr ist die Vieldeutigkeit und Beweglichkeit, mit der sich die Spra-
che jeder geschlossenen Herrschaftsordnung entzieht, eine positive Voraussetzung 
dafür, dass man eine unabgeschlossene Fülle praktischer Streitfragen anhand der 
wenigen vom Gesetzgeber hergestellten Normtexte überhaupt diskutieren kann. Statt 
von den Bedingungen des Subsumtionsmodells her Sprachtheorie zu betreiben, sollte 
man also die Bindungen richterlichen Handelns in den realen Argumentationsvorgän-
gen alltäglicher Rechtsarbeiteinfordern. 

Unveränderlich vorgegeben ist der Konkretisierung nur der Normtext als Zeichenkette. 
Die Rechtsnorm als tragender Leitsatz der Entscheidung muss demgegenüber in ei-
nem von rechtsstaatlichen Anforderungen her strukturierten Vorgang erst erzeugt wer-
den. Diese Neuformulierung des Problems führt in der Strukturierenden Rechtslehre 
zum Unterschied von Geltung und Bedeutung eines Normtextes. Wir wissen am Be-
ginn der Konkretisierung, dass der Normtext etwas bedeutet. Darin liegt seine Geltung. 
Wir wissen aber vor seiner methodengerechten Verarbeitung nicht, was er bedeutet. 
Denn diese Bedeutung des Normtextes wird als Rechtsnorm erst von den Gerichten 
und gerade nicht vom Gesetzgeber erzeugt. Die Rechtsnorm ist in dem Zeitpunkt, da 
ein Jurist mit der Prüfung eines Sachverhalts beginnt, nicht nur deshalb und insoweit 
unfertig, als sich „ihr Sinn“ dann jeweils erst „in der Konkretisierung vollendet“. Das ist 
die unzulängliche Problemformulierung der Hermeneutik. Sie ist vielmehr, genau ge-
sagt, in bezug auf diesen Fall und in dieser Phase der Entscheidung noch nicht vor-
handen. Denn der Normgeber hat, realistisch gesehen, nicht Normen gegeben, son-
dern nur Vorläufer, Eingangsdaten; der Gesetzgeber nur Normtexte, nicht bereits 
selbst normativ wirkende Größen. 

Der Normtext als Textformular kann die Textbedeutung nicht vorgeben. Die vom Ge-
setzgeber geschaffene Zeichenkette definiert keinen Ort stabiler Sprache, welcher als 
punktuelle Größe von der Auslegung nur verfehlt oder getroffen werden könnte. Eher 
legt sie ein Durchzugsgebiet mit Raum für konkurrierende Interpretationen fest, welche 
topographisch verortet werden können. In diesem Rahmen gibt es keine notwendige 
Verknüpfung zwischen Normtext und vom Rechtsarbeiter hergestellter Rechtsnorm, 
zwischen Textformular und Text, sondern nur im Rahmen einer gegebenen Argumen-
tationskultur miteinander vergleichbare Plausibilitäten. Notwendig wird die Verknüp-
fung erst durch die in der Entscheidung liegende richterliche Gewalt. 

Bindungen in der Sprache 

Das Recht erhebt den Anspruch mehr und anderes zu sein als aktuelle Gewalt. Die 
Verknüpfung zwischen Gesetzgeber und Richter darf dabei weder zu stark noch zu 
schwach gefasst werden. Zu stark wäre sie gefasst, wenn man vom Gesetzgeber ver-
langte, dass er alle künftigen Lesarten und damit die Bedeutung seiner Teste determi-
nieren solle. Diese Forderung des Positivismus scheitert an den sprachlichen Realitä-
ten. Zu schwach gefasst wäre diese Verknüpfung, wenn die Wahl des Ausgangspunk-
tes für die Rechtsnormsetzung ins freie Belieben des Richters gestellt wäre. Denn der 
Gesetzgeber kann durch die Vorgabe des Ausgangstextes den schöpferischen Pro-
zess der Rechtsnormsetzung immerhin nachdrücklich „irritieren“. Wenn man auf diese 
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Verknüpfung Wert legt, könnte man das Verhältnis zwischen Gesetzgeber und Richter 
als strukturelle Kopplung bezeichnen. Zu den Dienstpflichten des Richters, den Norm-
text als Ausgangspunkt zu nehmen, müssen noch die methodenbezogenen Normen 
der Verfassung und ihre Präzisierung durch die Wissenschaft hinzutreten. Dadurch 
entsteht eine dreigliedrige Kette zwischen Gesetzgeber, Wissenschaft und Richter. Ein 
Textstück kann im Rahmen einer bestimmten methodischen Kultur zur Formierung von 
Lesarten nicht jede beliebige Bedeutung annehmen. Die vom Bundesverfassungsge-
richt immer wieder verwendete Formel vom Verbot richterlicher Normgebung muss 
also präzisiert werden: die Rechtsnorm als Bedeutung des geltenden Rechts für den 
Fall setzt notwendig der Richter. Hier ist der Gesetzgeber mit der Determination über-
fordert. Den Ausgangspunkt dieses Prozesses als Normtext muss sich der Richter 
aber von außen vorgeben lassen. Sonst wäre die Beeinflussung durch den Gesetzge-
ber als rationaler Kern von Gewaltenteilung und richterlicher Bindung aufgehoben. 

Rechtsstaatsprinzip 

Das Rechtsstaatsprinzip als verfassungsrechtliche Vorgabe ist eine solche Entschei-
dung für die Praxis einer Grenze: es verlangt vom Rechts„anwender“ dem engeren, 
dem spezifischeren Kontext für die Bedeutungsbestimmung den Vorrang einzuräu-
men. Der Widerstreit um die Durchsetzung von Wirklichkeits- und Textinterpretationen 
ist im Rahmen des juristischen Sprachspiels besonderen Anforderungen unterworfen. 
Diese, die unter den Streitenden eine gewisse „Waffengleichheit“ herstellen sollen, 
sind verfassungsrechtlich und einfachgesetzlich festgeschrieben und werden als me-
thodische Standards von der Wissenschaft präzisiert. Unter den Vorgaben des mit 
dem Normtext gesetzten Textformulars und der an die methodenbezogenen Normen 
des Verfassungsrechts rückgebundenen Standards methodischer Zurechnung sind die 
Möglichkeiten zur Durchsetzung einer bestimmten Interpretationsweise schon viel 
stärker eingeschränkt und damit kontrollierbar als etwa in einem auf das politische 
Sprachspiel bezogenen semantischen Kampf. So wird sich unter den Bedingungen 
des demokratischen und gewaltenteilenden Rechtsstaats die Interpretation am besten 
durchsetzen lassen, die das von den textuellen Vorgaben bestimmte Gelände am ein-
leuchtendsten zu nutzen weiß. Wenn der Text auch keine objektiv feststehende Be-
deutung hat, so gibt es doch zu der verkörperten Zeichenkette eine Anzahl von „mit-
gebrachten Verwendungsweisen“, welche als früher durchgesetzte Interpretationen in 
Gestalt von Entscheidungen oder juristischer Dogmatik das im vorliegenden Fall neu 
zu findende Verständnis beeinflussen. Wer seine Interpretation des Normtextes gegen 
eine andere durchsetzen will, kann an diesen mitgebrachten Verwendungsweisen 
nicht vorbeigehen. Trotzdem haben diese Gebrauchsvarianten des Normtextes aber 
nicht den fraglosen Status einer substantiellen Bedeutung. In der juristischen Praxis 
sieht man das allein schon daran, dass sowohl Entscheidungen anderer Gerichte als 
auch dogmatische Aussagen nicht einfach anwendbar sind, sondern in aller Regel 
einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Wertung unterzogen werden müssen. 
Zudem können die von historisch-genetischer Auslegung und von der Dogmatik er-
schlossenen mitgebrachten Verwendungsweisen von den Ergebnissen der gramma-
tisch-systematischen Auslegung verdrängt werden. Aber all diese die Durchsetzung 
einer bestimmten Interpretationsweise erschwerenden Bedingungen sind nicht etwa 
durch die Sprache, sondern nur in der Sprache gegeben. Sie sind legitimatorische 
Standards eines bestimmten Sprachspiels (des rechtsstaatlichen) und keine Vorga-
ben, die linguistisch schon mit der Sprache selbst gesetzt wären. 
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Grenzen juristischer Textarbeit 

Es ergibt sich so eine Grenze juristischer Textarbeit als Relation zwischen drei Grö-
ßen: Der vom Gesetzgeber verabschiedete Normtext als Zeichenkette muss Zurech-
nungsgröße der Entscheidung sein. Die von der Wissenschaft entwickelten methodi-
schen Instrumentarien eröffnen für die Bedeutungsbestimmung Kontexte. Ausgehend 
von den methodenbezogenen Normen der Verfassung können diese Kontexte in eine 
Rangfolge gebracht werden, und gleichzeitig sorgt der Rahmen des Gerichtsverfah-
rens für ihre Verendlichung. 

Damit wird die Gewalt ein drittes Mal gefaltet. Diesmal auf sich selbst. Über die Pflicht 
zur Begründung der Entscheidung ist der Richter an überprüfbare Maßstäbe gebun-
den. Dieser Pflicht des Gerichts entspricht auf der Seite des Bürgers ein Recht auf 
Sprache. Er hat ein subjektives Recht darauf, dass der Richter seine Entscheidung 
nicht einfach nur fällt, sondern in der Begründung auch dem demokratisch legitimierten 
Normtext sprachlich zurechnet. Direkt mit Hilfe von Rechtsmitteln gegen die Entschei-
dung und indirekt mit Hilfe der fachlichen Kritik ist dieses Recht auch durchsetzbar. 
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